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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Buchung des Studienjahres
Mit Ihrer Anmeldung (schriftlich oder per Internet) bieten 
Sie uns den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
Der Reisevertrag kommt mit der Annahme der Anmeldung 
durch uns zustande, über die wir Sie durch unverzügliche 
Übersendung der Buchungsbestätigung informieren.

2. Zahlung des Reisepreises
Zur Absicherung des Reisepreises hat EF eine Insolven-
zversicherung abgeschlossen. Den Sicherungsschein 
erhält der Reisende mit der Buchungsbestätigung. Bei 
Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung der Buchun-
gsbestätigung und des Sicherungsscheins eine Anzahlung 
des Kurspreises in Höhe von 15% fällig. Die Kosten für 
Reiseversicherungen werden in voller Höhe zusammen mit 
der Anzahlung fällig. Der restliche Preis wird spätestens 3 
Wochen vor Beginn vor Kursbeginn fällig. Die Reiseunterla-
gen (Unterkunftsadresse, ggf. Flugticket etc.) werden dem 
Reisenden rechtzeitig vor Reisebeginn zugesandt.

3. Leistungen, Preise 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich 
aus den Leistungs-Beschreibungen in unserem Prospekt 
und den hierauf Bezug nehmenden Angaben in der 
Buchungsbestätigung. Die in dem Prospekt enthaltenen 
Angaben sind für uns bindend, sowie sie Grundlage des 
Reisevertrages geworden sind. Vor Vertragsabschluss kön-
nen wir eine Änderung der Prospektangaben vornehmen, 
über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich 
informiert wird. Unterrichtsmaterialien, Visa-, Flug- und 
Fahrtkosten sind nicht im Leistungsumfang enthalten. 
Internet/Wi-Fi in der Privatunterkunft oder dem Studenten-
wohnheim werden nicht garantiert. Mahlzeiten außerhalb 
der in der jeweiligen Unterkunftsform vorgesehenen 
Verpflegung sind nicht im Preis enthalten. Für offizielle 
Sprachexamen (z.B. TOEFL, Cambridge ESOL, etc.) sowie 
für einige Freizeitaktivitäten und für die meisten Ausflüge 
fallen Extrakosten an.

EF Kursbücher
Die EF Kursbücher sind notwendig um dem Syllabus 
der EF Programme zu folgen. Deren Erwerb wird daher 
dringend empfohlen. Die Gebühren für EF Kursbücher 
belaufen sich auf:

EF Studienjahr (9 Monate)
Englisch		  € 160
Andere Sprachen	€ 180

EF Studienjahr (11 Monate)
Englisch		  € 200
Andere Sprachen	€ 220

EF Studiensemester (6 Monate)
Englisch		  € 125
Andere Sprachen	€ 135			 

Bitte kontaktieren Sie Ihr EF Büro für Informationen über 
Preise der Kursliteratur für das EF University Foundation 
Year, das Pre-Master/Pre-MBA-Programm.

Anreise und Abreise
Die Anreise erfolgt i.d.R. am Donnerstag vor der offiziellen 
Kurseinführung, die am Freitag beginnt. Die Rückreise 
erfolgt am Samstag nach Kursende.

My EF Online Service & Community
Die Teilnehmer (oder deren Erziehungsberechtigten im 
Falle von Minderjährigen) erhalten nach Anmeldung Zu-
gangsdaten zur gesicherten Online-Plattform “My EF” und 
erklären sich einverstanden, dass Stammdaten wie Name, 
Adresse, Geschlecht und Geburtsdatum hier gespeichert 
werden. Die Daten sind keinem anderen Teilnehmer oder 
außenstehenden Personen zugänglich. Die Teilnehmer 
können auf “My EF” Fotos und Videos hochladen, links 
und Events teilen und sich innerhalb des Netzwerks 
Nachrichten schicken. EF übernimmt keine Verantwortung 
für jegliche Korrespondenz oder Medien, die in diesem 
Zusammenhang verwendet werden.

Feiertage und Ferien
An offiziellen Landesfeiertagen findet kein Unterricht statt 
und wird nicht kompensiert. Das EF Studienjahr ist in drei 
Trimester unterteilt, das EF Studiensemester besteht aus 
zwei Trimestern. Zwischen den Studienabschnitten liegt 
jeweils ein bis zwei Wochen unterrichtsfreie Ferien, über 
Weihnachten bzw. den Septemberferien 3 Wochen. Details 
erfahren Sie in ihrem EF Büro.

Kursdaten Studienjahr:	
6. Januar 2012 - 17. August 2012
6. Januar 2012 - 16. November 2012
13. April 2012 - 30. November 2012
13. April 2012 - 22. Februar 2013
8. Juni 2012 - 8. Februar 2013
8. Juni 2012 - 3. Mai 2013
21. September 2012 - 31. Mai 2013
21. September 2012 - 16. August 2013
4. Januar 2013 - 16. August 2013
4. Januar 2013 - 15. November 2013
12. April 2013 - 29. November 2013
12. April 2013 - 14. Februar 2014
14. Juni 2013 - 14. Februar 2014
14. Juni 2013 - 2. Mai 2014
20. September 2014 - 30. Mai 2014
20. September 2014 - 15. August 2014

Kursdaten Studiensemester:
6. Januar 2012 - 1. Juni 2012
13. April 2012 - 7. September 2012
8. Juni 2012 - 16. November 2012
21. September 2012 - 8. März 2013
4. Januar 2013 - 7. Juni 2013
12. April 2013 - 6. September 2013
14. Juni 2013 - 15. November 2013
20. September 2013 - 7. März 2014

Unterrichtsdauer
Eine Unterrichtslektion dauert i.d.R. 40 Minuten. An einigen 
EF Schulen kann der Unterricht abweichen oder auch 
am Wochenende stattfinden, in diesem Fall haben die 
Studenten zwei freie Tage unter der Woche (Mo.-Fr.). 

EF Efekta-System: Die Kursbeschreibungen zum EF 
Efekta-System und zum iLab beziehen sich ausschließlich 
auf die englischsprachigen EF Schulen.

4. Rücktritt des Kunden vor Reisebeginn
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurück-
treten. In Ihrem eigenen Interesse und zur Vermeidung 
von Mißverständnissen wird dringend empfohlen, den 
Rücktritt schriftlich zu erklären. Maßgeblich für den 
Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung 
bei EF. Tritt der Reisende vom Reisevertrag zurück, 
so kann EF angemessenen Ersatz für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und Aufwendungen verlangen, soweit 
der Rücktritt nicht vom Reiseveranstalter zu vertreten ist 
oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt. Bei der Berechnung 
des Ersatzes werden gewöhnlich ersparte Aufwendungen 
und anderweitige Verwendungen der Reiseleistung von 
EF berücksichtigt. Die Rücktrittspauschalen betragen, 
bezogen auf den Reisepreis: 
bis 30 Tage vor Reiseantritt 5%, 29.-16. Tag vor Reiseantritt 
10%, 15.-8. Tag vor Reiseantritt 20% und ab dem 7. Tag 
vor Reiseantritt bis Reiseantritt 25%. Dem Reisenden 
bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass EF keine 
oder geringere
Kosten als die geltend gemachte Pauschale entstanden 
sind. Eventuell entstehende Flugstornokosten bei bereits 
ausgestellten Flügen werden dem Reisenden gesondert in 
Rechnung gestellt.

5. Umbuchung
Für Änderungen zum Reisevertrag nach Vertragsschluss 
(vor Reiseantritt) wird von EF eine Umbuchungsgebühr 
von € 100 berechnet. Änderungen zum Reisevertrag nach 
Reisebeginn bedingen der Absprache mit den jeweiligen 
Schulen. Für Schulwechsel innerhalb des Studienjahres 
beträgt die Gebühr € 235. Ein Wechsel bedarf der Zustim-
mung beider Schulen und ist jeweils nur zum Ende eines 
Trimesters möglich.

6. Erstattungsverfahren nach Reiseantritt, nicht in 
Anspruch genommene Leistungen
Bei Programmabbruch bis zwei Monate nach 
Reiseantritt: Erstattung von 45% des Reisepreises.
Bei Programmabbruch des EF Studienjahres bis drei 
Monate nach Reiseantritt: Erstattung von 35% des Rei-
sepreises (gilt nicht das für EF Studiensemester!)
Programmabbruch bis zur Vollendung der ersten Pro-
grammhälfte: Erstattung von 20% des Reisepreises.
Ab Beginn der zweiten Programmhälfte erfolgt keine 
Rückerstattung (siehe Stichdaten unten). Eventuelle 
Flugumbuchungskosten bei einer verfrühten Heim-reise 
sind vom Reisenden zu tragen. Dies beeinträchtigt nicht Ihr 
Recht, entsprechend den gesetzlichen Regelungen einen 
Ersatzteilnehmer zu stellen oder einen geringeren Schaden 
nachzuweisen. Maßgebend für die oben genannte Frist-
berechnung ist das Datum des Programmabbruches. Die 
Rücktrittserklärung bei EF muss spätestens vier Wochen 
vor der geplanten Abreise- schriftlich erfolgen. 

Stichdaten, nach denen keine Erstattung mehr erfolgt:
Für das EF Studienjahr und -semester: 

Abflug Januar 2012 = 9. März 2012
Abflug April 2012 = 1. Juni 2012
Abflug Juni 2012 = 7. September 2012
Abflug September 2012 = 14. Dezember 2012

Abflug Januar 2013 = 8. März 2013
Abflug April 2013 = 7. Juni 2013
Abflug Juni 2013 = 6. September 2013
Abflug September 2013 = 14. Dezember 2013

7. Obliegenheiten des Kunden; Kündigung durch den 
Reisenden ; Ausschlussfrist; Verjährung
Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung 
zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit EF dahingehend 
konkretisiert, dass der Reisende verpflichtet ist, auftretende 
Mängel unverzüglich der örtlichen Schulleitung als 
Vertretung von EF anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. 
Bei schuldhafter Nichteinhaltung der Verpflichtung zur 
Mängelanzeige sind Ansprüche insoweit ausgeschlossen. 
Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich bee-
inträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag kündigen. 
Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen 
Mangels aus wichtigem, EF erkennbarem Grund nicht zu-
zumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn EF bzw. 
seine Beauftragten (Schulleitung oder örtliche Vertretung) 
eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemesse-ne Frist 
haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der 
Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe 
unmöglich ist oder von uns oder unseren Beauftragten 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden 
gerechtfertigt wird. Erfolgt nach diesen Bestimmungen 
eine zulässige Kündigung des Reisevertrages durch den 
Reiseteilnehmer, so bestimmen sich die Rechtsfolgen 
dieser Kündigung nach § 651 e Abs. 3 und Abs. 4 BGB. 
Die Vorschrift des § 651 j BGB bleibt hiervon unberührt.
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der 
Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem 
vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der 
Reise geltend zu machen. Die Geltend-machung kann 
fristwahrend nur gegenüber dem Reiseveranstalter bei 
einem der EF-Büros oder deren Vermittler erfolgen. Nach 
Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist gehindert worden ist. Dies gilt jedoch nicht für die 
Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustel-
lungsverzögerungen bei Gepäck im Zusammenhang mit 
Flügen gemäß dieser Ziffer am Ende. Diese sind binnen 
7 Tagen bei Gepäckschäden und binnen 21 Tagen bei 
Gepäckverspätung nach Aus-händigung zu melden. Eine 
schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen. 
-Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Reiseveranstalters oder einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstal-ters beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf 
den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder auf 

einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Reiseveranstalters beruhen. Alle übrigen 
Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem 
Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Rei-
se dem Vertrage nach -enden sollte. Schweben zwischen 
dem Kunden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen 
über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde 
oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlun-
gen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein. Schäden oder Zustel-
lungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt EF dringend, 
unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige 
(P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Die 
Schadensanzeige ist bei Gepäckverlust binnen 7 Tagen, 
bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, 
zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder 
der örtlichen Vertretung von EF anzuzeigen.

8. Haftung
Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den 3-fachen Reisepreis 
beschränkt, soweit
a) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) wir für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich sind.
c) Die deliktische Haftung von EF für Sachschäden, die 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, 
ist auf den dreifachen Reisepreis -beschränkt. Diese 
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise. 
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche im 
Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer 
Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.

9. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheits-
bestimmungen
Für Bürger aus EU-Ländern ist für Destinationen innerhalb 
der EU ein gültiger Personalausweis -erforderlich. Für an-
dere Länder ist der Reisepass und ein Visum erforderlich. 
Genaue Informationen erhalten Sie von Ihrem EF Education 
Deutschland GmbH. Für die rechtzeitige Beschaffung des 
Visums ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 

10. Reiserücktrittskostenversicherung
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts-
kostenversicherung. Teilnehmer können über EF eine 
solche Versicherung abschließen. Sie tritt in Kraft, wenn der 
Reisende aus Krankheitsgründen die -Reise nicht antreten 
kann. Bei Rücktritt gewähren wir alle Zahlungen ohne 
Selbstbehalt außer der Prämie für die Reiserücktritts-
kostenversicherung zurück. Die Vorlage eines Attestes 
ist unabdingbar. Auch bei lebensbedrohender Krankheit 
eines im -gleichen Haushalt lebenden Familienmitgliedes 
tritt die Rücktrittsversicherung ein. Die Versicherung muss 
spätestens 10 Tage nach Erhalt der Buchungsbestätigung 
abgeschlossen werden und kostet € 175.

11. Reiseversicherungspaket
Alle Studienjahr-Teilnehmer müssen vor Abreise eine 
Auslandskrankenversicherung nachweisen (Teilnehmer am 
Praktikumsprogramm zusätzlich eine Unfall- und Haftpflich-
tversicherung). Sie können über EF eine Auslandsreise-
versicherung bei der ERIKA Insurance abschließen. Die 
Prämie beträgt € 455 für Europa (9 Monate) bzw. € 600 (11 
Monate), € 610 für Australien (9 Monate) bzw. € 800 (11 
Monate) und € 810 (9 Monate) bzw. € 1060 (11 Monate) 
für alle anderen Länder. 

Beim EF Studiensemester betragen die Prämien: € 340 
für Europa, € 460 für Australien und € 610 für alle anderen 
Länder. Bei einer Zwei oder Drei-Städte-Kombination be-
trägt die Prämie € 475, wenn alle Kursorte in Europa liegen 
und € 775 bei allen anderen Kombinationen. Die ERIKA 
Reise-versicherung kann lediglich in Verbindung mit der 
Dauer Ihres Aufenthaltes gebucht werden. Bitte informieren 
Sie sich in Ihrem EF Büro über die einzelnen Versicher-
ungsleistungen. Für einen Studienaufenthalt in Sydney, 
Brisbane und Perth verlangt die australische Regierung 
zusätzlich den Abschluss einer Krankenversicherung bei 
einer australischen Versicherung (Medibank). Die aktuelle 
Höhe der Versicherungsgebühr erfahren Sie in Ihrem EF 
Büro. ERIKA bietet auch eine Sport-Zusatzversicherung für 
Risiko-Sportarten an. 

12. Examensversicherung
Teilnehmer können über EF zusätzlich zur Reiserücktritts-
versicherung eine Examensversicherung abschließen, 
die in Kraft tritt, wenn der Reisende seine Abitur- oder 
Abschlussprüfungen nicht besteht und deshalb die 
Reise nicht antreten kann. Bei Rücktritt gewähren wir 
alle Zahlungen außer der Prämie für die Examens- und 
Reiserücktrittsversicherung zurück. Die Vorlage einer 
offiziellen Bestätigung und die umgehende Information des 
Reiseveranstalters nach Vorliegen der Prüfungsergebnisse 
ist unabdingbar. Die Versicherung muss bis spätestens 10 
Tage nach Buchungsbestätigung abgeschlossen werden. 
Sie kostet € 75.

13. Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetz-liche 
Regelung im BGB verwiesen, die wie folgt lautet: 
“§ 651 j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss 
nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag allein 
nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. (2) Wird der Ver-
trag nach Absatz (1) gekündigt, so finden Sie Vorschriften 
des § 651 e Abs. 3 S. 1 und 2, Abs. 4 S. 1 Anwen-dung. 
Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den 
Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen die 
Mehrkosten dem Reisenden zur Last.”

14. Leistungsänderungen und Preisänderungsvorbe-
halt vor Vertragsschluss
(1) Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleis-tungen 
in diesem Prospekt entsprechen dem Stand bei Druckle-
gung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis 
zur Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachlichen 
Gründen Änderungen der Leis- tungen möglich sind, die 

wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über 
diese werden wir Sie selbstverständlich vor Vertragsschluss 
unterrichten.
(2) Die in diesem Prospekt angegebenen Preise sind für 
uns bindend. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, vor 
Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises insbeson-
dere aus folgenden Gründen zu erklären, über die wir Sie 
vor der Buchung selbstverständlich informieren:
- Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt 
angegebenen Preises ist im Fall der Erhöhung der Beför-
derungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen 
wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung 
der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach 
Veröffentlichung des Prospektes zulässig. Eine Preisanpas-
sung ist außerdem zulässig, wenn die vom Kunden 
gewünschte und im Prospekt angebotene Pauschalreise 
nur durch den Einkauf zusätzlicher touristischer Leistungen 
(Kontingente) nach Veröffentlichung des Prospektes 
verfügbar ist.
EF behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten 
Reisepreis im Falle der Erhöhung der Beförderungs-kosten 
oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- 
oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
betreffenden Reise geltenden Wechselkurse entsprechend 
wie folgt zu ändern:
- Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so kann EF den Reisepreis nach Maßgabe 
der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann EF 
vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungs-
unternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zusät-
zlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze 
des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so 
ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann EF 
vom Reisenden verlangen.
- Werden die bei Abschluss des Reisevertrages beste-
henden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren 
gegenüber EF erhöht, kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
- Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss 
des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang 
erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für EF 
verteuert hat. 
- Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr 
als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden 
Umstände vor Vertrags-schluss noch nicht eingetreten und 
bei Vertragsschluss für EF nicht vorhersehbar waren.
- Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reise- preises 
hat EF den Reisenden unverzüglich zu infor-mieren. 
Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind 
unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der 
Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag 
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn EF in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 
aus ihrem Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese 
Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch EF über die 
Preiserhöhung gegenüber EF geltend zu machen.

15. Beförderung / Fluggesellschaft
Gemäß einer EU-Verordnung ist EF verpflichtet, den 
Kunden über die Identität der ausführenden Fluggesell-
schaft sämtlicher im Rahmen einer gebuchten Reise zu 
erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung 
zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist EF verpflichtet, dem 
Kunden die Fluggesellschaft zu nennen, die wahrscheinlich 
den Flug durchführen wird. Sobald EF weiß, welche 
Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss EF 
den Kunden informieren. Wechselt die dem Kunden als 
ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, 
muss EF den Kunden über den Wechsel informieren. EF 
muss unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, 
um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich 
über den Wechsel unterrichtet wir. Die “Black-List” ist auf 
folgender Internetseite abrufbar: http://air-ban.europa.eu

16. Drucklegung
Alle Angaben der vorliegenden Broschüre basieren auf 
dem Datum der Drucklegung 27.10.2011

17. Veranstalter des EF Studienjahres sind: 
a) für Reiseziele außerhalb der EU: 
EF Education First Ltd. Haldenstr. 4, 6006 Luzern- Schweiz 
— Geschäftsführer: Alberto Radaelli, Pierre Peyer. (Reg. Nr. 
CH-100.3.793.481-5)

EF Education (Deutschland) GmbH 
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Handeslregister Düsseldorf: HRB66454, ist Vertreter der 
Veranstalter und haftet gegenüber dem Kursteilne-
hmer bzw. seinen Erziehungsberechtigten neben den 
Veranstaltern gemäß dem deutschen Reisevertragsrecht 
in vollem Umfang. 
Geschäftsführer der EF Education (Deutschland) 
GmbH ist Stefan Schwarz und Björn Bengtsson.

Kontakt: 
Tel: 0049 (0)30-203 47 100
Fax: 0049 (0)30-203 47 301
E-mail: ef.berlin@ef.com
Web: www.ef.de

ist Vertreter der Veranstalter und haftet gegenüber dem 
Kursteilnehmer bzw. seinen Erziehungsberechtigten unmit-
telbar neben den Veranstaltern gemäß dem deutschen 
Reisevertragsrecht in vollem Umfang. Sämtliche Erklärun-
gen können unmittelbar gegenüber der EF Education 
(Deutschland) GmbH abgegeben werden.
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Destination and program type
 Please mark your choice by filling in the square (o)
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Oxford – EF Int’l Campus o o o o o o o o o
Cambridge o o o o o o o o o o o
London o o o o o o o o o o o o o o
Brighton o o o o o o o o o o
Bristol o o o o o o o o
Bournemouth o o o o o o o
Manchester o o o o o o o o
Dublin o o o o o o o
St. Julian’s o o o o o o o
Cape Town o o o o o o
New York – EF Int’l Campus o o o o o o o o o o o
Boston – EF Int’l Campus o o o o o o o o o o
Miami Beach – EF Int’l Campus o o o o o o o o o
San Diego – Alliant Int’l University o o o o o o o o o
Santa Barbara o o o o o o o o o
Los Angeles o o o o o o o o
San Francisco o o o o o o o o o o o o
Chicago o o o o o o
Seattle – Evergreen State College o o o o o o o
Honolulu o o o o o o o
Vancouver o o o o o o o o o o o
Toronto o o o o o o
Brisbane o o o o o o
Sydney o o o o o o o o o o o o
Melbourne o o o o o o
Auckland o o o o o o
Singapore o o o o o o o o
Nice o o o o o o
Paris o o o o o o
Barcelona o o o o o o
Malaga o o o o o o
Madrid o o o o
Quito o o o o o o
Playa Tamarindo o o o o o o
Rome o o o o
Shanghai o o o o
Beijing o o o o

 
Accommodation
Please mark your choice by filling in the square (o)

Homestay/ 
Homeshare

Campus 
(onsite)

Residence
(offsite)
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Oxford – EF International Campus o o o o
Cambridge o o o o
London o o o
Brighton o o o o
Bristol o o o
Bournemouth o o o
Manchester o o o
Dublin o o o
St. Julian’s o o o
Cape Town o o o
New York – EF International Campus o o o o
Boston – EF International Campus o o o
Miami Beach – EF International Campus o o o
San Diego – Alliant International University o o o
Santa Barbara o o
Los Angeles o o o
San Francisco o o o o
Chicago o o o o
Seattle – Evergreen State College o o o
Honolulu o o o
Vancouver o o o o
Toronto o o o o
Brisbane o o o o
Sydney o o o o
Melbourne o o
Auckland o o o o
Singapore o o o o
Nice o o o
Paris o o o
Barcelona o o o o
Malaga o o o o
Madrid o o
Quito o o o
Playa Tamarindo o o o o o
Rome o o
Shanghai o o
Beijing o o

Reiseziel und Kursart
Bitte kreuzen Sie Reiseziel und Kurs Ihrer Wahl an (o)
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Oxford – EF Int’l Campus

Cambridge
London
Brighton
Bristol
Bournemouth
Manchester
Dublin
St. Julian’s
Kapstadt
New York – EF Int’l Campus

Boston – EF Int’l Campus

Miami Beach – EF Int’l Campus

San Diego – Alliant Int’l University

Santa Barbara
Los Angeles
San Francisco
Chicago
Seattle – Evergreen State College

Honolulu
Vancouver
Toronto
Brisbane
Sydney
Melbourne
Auckland
Singapur
Nizza
Paris
Barcelona
Malaga
Madrid
Quito
Playa Tamarindo
Rom
Shanghai
Peking

Unterkunft
Bitte kreuzen Sie die Unterkunft Ihrer Wahl an (o)

Privatun-
terkunft/ Campus Wohnheim
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Oxford – EF International Campus

Cambridge
London
Brighton
Bristol
Bournemouth
Manchester
Dublin
St. Julian’s
Kapstadt
New York – EF International Campus

Boston – EF International Campus

Miami Beach – EF International Campus

San Diego – Alliant International University

Santa Barbara
Los Angeles
San Francisco
Chicago
Seattle – Evergreen State College

Honolulu
Vancouver
Toronto
Brisbane
Sydney
Melbourne
Auckland
Singapur
Nizza
Paris
Barcelona
Malaga
Madrid
Quito
Playa Tamarindo
Rom
Shanghai
Peking

*Für die Buchung eines Multi-Sprachenjahrs oder einer Zwei-oder Drei-Städte-Kombi kreuzen Sie bitte 
jeweils 2 oder 3 Kursorte und Unterkünfte an. Für das EF Multi-Sprachenjahr gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der entsprechenden Broschüre, die wir Ihnen gerne zusenden.

Bitte füllen Sie dieses Anmeldeformular in Druckschrift aus und senden oder 
faxen Sie es an die unten genannte Adresse!

Persönliche Angaben
o Frau    o Herr

Vorname .............................................................................................................

Nachname ..........................................................................................................

Straße ................................................................................................................

...........................................................................................................................

PLZ/Ort ..............................................................................................................

Telefon ................................................................Mobil .......................................

E-mail Adresse (zwingend anzugeben).................................................................

Geburtsdatum (DD/MM/JJ).................................Geburtsland.............................

Staatsangehörigkeit ............................................................................................

Beruf...................................................................................................................

Name der Schule bzw. des Arbeitgebers: ...........................................................

Wie lange haben Sie die Fremdsprache gelernt?: ...............................................

Woher kennen Sie EF? .......................................................................................

Sind Sie Raucher?    o Ja    o Nein

Gibt es gesundheitliche Umstände, auf die wir Rücksicht nehmen sollten?   

o Ja    o Nein 

Falls ja, bitte erläutern (z.B. Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien...):

........................................................................................................................... 	

...........................................................................................................................

Kursdaten
Kursstart (DD/MM/JJ) ..................................................................................................

o Studienjahr (ca. 9 Mte)	 o Studienjahr (ca. 11 Mte). o Studiensemester (ca. 6 Mte)    
(siehe Daten auf Seite 82/Pkt 3.)	 o Advanced Diploma	   o Universitätsvorbereitung

............................................................................................................................      

Möchten Sie ein Examen ablegen?

o TOEFL 	 o TOEIC 		 o Cambridge 	 o anderes

o Ja, ich möchte die Cambridge-Examensverlängerung buchen.

Bitte beachten Sie, dass Teilnehmer, die am Ende ihres Studienjahres ein Cambridge-Examen ablegen möchten, 
ihren Aufenthalt unter Umständen um ca. 2 Wochen verlängern müssen. Diese Zeit dient der persönlichen Prüfungs-
vorbereitung. Die verlängerte Unterkunft kann gerne gegen Gebühr von EF gestellt werden. In der Regel müssen 
Studenten zum Zeitpunkt des Cambridge-Vorbereitungskurses, auf einem Mindestlevel “Obere Mittelstufe” sein.

Zusatzleistungen
EF Rücktrittsversicherung (obligatorisch)?		  o Ja  	 o Nein

Möchten Sie die ERIKA Reiseversicherung buchen?	 o Ja 
(Falls nein, legen Sie bitte eine Kopie Ihrer Reiseversicherung bei)

Abholservice bei Hinreise vom Flughafen zur Unterkunft?	 o Ja  	 o Nein 

Ja, ich wünsche, dass EF mir ein Flugangebot vom Flugahefen......................	 
o Ja  	 o Nein

Unterschrift
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Seite 82 gelesen und 
akzeptiert. Ich bevollmächtige EF im Falle eines Notfalls die notwendigen 
Schritte zu veranlassen. (Unterschrift des Erziehungsberechtigten ermöglicht 
minderjährigen Studenten die Teilnahme an den EF Freizeitaktivitäten.)

Unterschrift .........................................................................................................

Datum.................................................................................................................

Unterschrift des Erziehungsberechtigten..............................................................

(für minderjährige Teilnehmer)    Datum................................................................  

Senden Sie das Anmeldeformular an:  
EF Education First 
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf, Deutschland
Tel: 0211 68857 250
Fax: 0211 68857 201

EF Anmeldeformular Online Anmeldung  

- so einfach geht’s!

Vervollständigen Sie das 

Anmeldeformular auf: 

www.ef.de/year/reserve


